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Vorsitzender DDr. Pitschmann: Hoher Bun

desrat I Ich eröffne die 265. Sitzung des 
Bundesrates. 

Das amtliche Protokoll der 264. Sitzung 
vom 24. April 1968 ist aufgelegen, unbeanstän
det geblieben und gilt daher als genehmigt. 

Entschuldigt hat sich Bundesrat Staats
sekretär Bürkle. 

Dem Bundesrat Hans Bischof, der bei einem 
Verkehrsunfall verletzt wurde, habe ich auf sein 
Ersuchen im Sinne des § 11 der Geschäfts
ordnung Urlaub bis 28. Juni 1968 gewährt. 

603 
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V 0l8itzeDd~r 
~S &9re~.t wir ~r EAu'e, pen Jl.en'Jil p1;1n-"D.as Pr"s@~D}. ~s ~~WO~a;.1r"te8 p.a.~ .~1p 

deaminister für Inneres im Hohen Hause Buncleskanzier mit Sohreiben ·vom 16. Mai 
begrüßen ZJl ~Wfen. (Beifall beide,. (JVP.) 1968, Zl. 81l.d. B.-.NR/ui68, de~ ~ilJ,egenden 

Seit der letzten Bundesratssitzung sind Gesetzesb.eschluß vom 16 .. Mai 1968: Bun?6S-
14 Anfragebeantwortungen ,ei\lg~t,:g~~, 1A1~ ;em ÜberschreItungen der ~satze 
die den Anfragestetlern zugegangen sind.·.des Bu.ndellfinanz~se.tzes 1:968 genehmigt w.er
Diese Anfr*ß~~~W:.9,f"'l,lI:>:g~ ~lIrden auch ~en (~. Budge~1,lberschreltW1gsgesetz 1968), 
vervielfältigt und an alle Mitglieder des Bun- uber~ltteJt. 
desrates verteilt. Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 

.~.iJl~geJan,g.t ist .~in Scll1"eibe~c;I:es l;If;'rrn Gesetzesbeschlußbekanntzugebenund mit.
V~lta~l~~,-- :l;)e~retfeJld <1i~ VerjiretlWg des zuteilen, d~:ß es beabsichtigt,ent.spxecheud 
HelTn Bundesministersffu Handel, Gewerbe dem letzten Satz des Artikels 42 Abs. 5 des 
,Wld Jnd:u,s~;rie. l~ e:t:suc,h,e dje Fra1,l Sel,lrift- Bundes-Verfassungsgeset~es in der Fassung 
fji.W.:eRi:.~" d.ie~~ll ver;lesep.. von 1929 vorzugehen. 

Schriftführerin Rudolfine Muhr: 17. Mai 1968 
"An .den 'Vorsitzenden des Bundesrat.es. Für den Bundeskanzler: 
Der die Funktionen des B"Wld~~präsi~nten Dr. Dra~ler" 

ausübende Herr Bundeska~ler Dr. Josef Klaus Vorsitzender: Dient zur Kenntnis. 
h~t mJp 1!JntschJjeß~g vom 21. Mai 1968, . . .'. ,.' . . 
Zl. 4391/6ß, überllJe"w,ep. .An~raggernäßArti-i Ferner ~md folgende13eschlus~e des Na.tlO-
kel 73 in Verbindung mit Artikel 64 Abs. 1· nalrates emgelangt: 
,de~ .ßun.~s-VerfaE\sungageset~es in der Fas- i 1. Beschluß des Nationalrates vom 15. Mai 
sun:g 'YQ~ .9.2.9 fü.r~i,e D~u.er der ze,itweiligen: 1968, betr'effend ein Abkommen zwische:.;t der 
Ver.hinder~g ,des B:t~ndesmin.isters fiir Han- Repu}:,lik Öster~eich un.d der Sozialistischen 
,dei.. ,Gewerbe und Jndustrie Kommerzialrat Föderativen Republik Jugoslawien über den 
Otto M~t.t.erer jn.cler Zei~ v,on ~5. bis 28. Mai Kleinen Grenzverkehr; 
19.68 .cie:r;t Bundesmillister für ;L~nd- und Forst
w;Q.-ts~h.aft Pi,pl.-Jn.g.:pr. J\,arl ·Schlei.nzer mit 
dessen Ver:t:ret~ betra:ut. 

Hievon beehr.e ich mich mit dem Ersuchen 
.1,lW gefäJ)ig~" :Ken~t:r;tis~~hIlle l\;Iitteilung zu 
machen. 

Dr. Withalm" 

Vors~~@r:~Die~t zur KeIlJ;ltnis. 
Eingelangt sind ferner zwei Schreiben des 

ßundesltanzler&n.1tes, betreffend Gesetzesbe
schlüsse .<l~s 'N;ation!th:ates .iD;l ~Sinne des ,Arti
kels 42 Abs. 5 des Bundes-Verfassungsgesetzes. 
Ich ·ers:u-ohe ".die Frau Schriftführerin, diese 
Schreiben zu verJes,en.. 

Sc1;trjftfjihrerin .Rudolfine Muhr: 

,;Das 'Präsidillm des Nationalrates hat dem 
Bundeskander mit Schreiben vom 16. Mai 
1968, Zl. 1Q2 .d. ;B.-NI.tlI968, !len Peiliegellden 
Gesetzesbeschlußvom 16. Mai 1968: Bundes
gesetz, betre:lfend entgeltliche und ~nentgelt
liehe Veräußerung und Belastung von unbe
weglichem ,und beweglichem Bundesvermögen, 
übermiUe,lt. 

Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 
Gesetzesbesehluß bekanntzugeben und mit
zuteilen, daß es beabsichtigt, entsprechend 
d~ID. ,letzten. Satz des A,rtikels ~2 Abs. 5 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in .der Fass:ung 
von 1 Q29 vorz:\lgeh~n. 

cl7 .. ~~i J9Q8 
Für den Bundeakanzler: 

Br. jjraxie~'-' 

2. Gesetzesbeschluß des Nationalrates yom 
l{). Mai J9p8, ,hetreffend ein Bunc;resge~z über 
die dienst- ul;ld heso.IdW1gsre~htHclle Ste~lung 
der Bediensteten -des Dorotheums {Doro
theums-Bedien~etengesetz:) ; 

3. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Mai 1968, betr~ffen:d ~in Bunde sgel!!etz , 
mit dem das N:otarversicherun,gsgesetz 1938 
abgeändert und ergänzt wird' (11. Novelle 
zum Notarversichenmgsgesetz J938); 

4. GesetzesbeschluB des Nationalrates vom 
15. M~i 1968, 'betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Lebensmittelgesetz 1951 neuerlich 
abgeändert .wird; 

5. Gesetzesbeschlußdes Nationalrates vom 
16. Mai 1968, ~etr~ffen.d ein· Bund~sgesetz, 
mit dem die Strafprozeßordnung 1960 geändert 
wird (Strafprozeßnovelle 1968). 

Ich habe diese Beschliisse den .in :&etraeht 
k~w.ln~ndeu . A1,lsS.chüsßen zur Vorp~tung 
zugewiesen. Zu ,den drei zuer-8tgen~nnten 
Beschlü.ssen des Nationalrates 'liegen bereits 
Ausschußberichte schriftlich vor. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, 
diese drei Beschlüsse unter Abstandnahme 
von de~ 24stündigen Auflagefrist im Sinne des 
§"2,7 _Ab~. ~ UlMLd~s·§ 3'9~bs.:F ·der .~eschä.fts
Qrdnlln.g ;allf ~{e1'a,g~so.rd.~.~ng ~er he"\ltigen 
Sitzung zu setzen. Ich ersuche <f:a,her jene 
:p~~,e~ uJ;ld HeneD:, ,di~ :m~tdi~s~m Yors~~ag 
einverstanden sind; ,umejn Händezeich~n. -
Ieh s~iie .(jie ~inhellige .Aim~hlIle· .fest. " 

265. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 265. Sitzung - 28. Mai 1968 &773 

Vorsitzender 
Es ist mir weiters de'r< Vorschlag zugekom

men, den vom Herrn Buiidesminister für 
Auswärtige< Aiigelegen:heiten vorgelegten :Be
richt über die XXII. Generalvetsammlung 
der Vereinteii Nationen (New Yörk, 19. Sep
tember bis 19. Dezember 1967) dem Ausschuß 
f~ auswärtige Angelegenheiten und wirt
schaftliche Integration zuzuweisen. Erhebt 
sich hiegegen ein Widerspruch? - Dies ist 
nicht der Fall. Der vorgelegte Bericht ist 
somit diesem. AuSschuß zugewiesen. 

i. Punkt: RestMüll deS NationalrateS vom 
iSo Mäi l00S, betreffend em Abkontinen zwi
sch~n der Republik Ö5tetteidJ. und der SoZiali .. 
s$Chen Föderativen R:epubJik jugoslawien 
über deli :Kleiben Grenzverkehr samt Anlagen 

(57 der ~ageh) 

Vomtzender: Wir gehen nun in die Tages
ordnung ein und gelangen zum 1. Punkt: 
Abkommen zwischen der Republik: Österreich 
und der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawiim über den Kleinen Grenzverkehr 
samt Anlagen. 

Berichterstatter ist Herr Buiidesliat Gams
jäger. Ich oitte ihn, übet deri Gegenstand zu 
referieren. 

Berichterstatter Gainsjäger: Hohes Haus! 
DUrch das vorliegende Abkommen VOIn 
28. September 1967 zwischen Österreich. lÜld 
Jugosläwien werden die bisherigen ~ iIi fünf 
übereinkommeii enthaltenen ---' VereiIibartin
gen über den Kleinen Grenzverkehr zum 
Zwecke der übersichtlichkeit in ein neues 
einheitliches Abkomm~n zusammengefaßt und 
gleichzeitig weitere Begünstigungen für die 
Grenzbevölkerling vereinbart. 

Das Abkommen bestimmt den Bereich der 
G:renz:bezir~e, legt fest, auf welche Personen 
die Vereinbarungen. a~wendbar sind, uhd 
l1:ormiE'!rt genau die Bedingungen, unter :wel .. 
che~ der Iqeine G.-renzverkehr künftig abge
wickelt werden soll. 

So werden· drei Typen vön Aüi':!weisen ge" 
schaffen: Dauergrenzschein; GtenZiiherti'itts~ 
schein und Grefiziiberttittiska.rte. Der Dauer
~fiZBCIiäii1 Uhn der GrenzüberttittEischeifi wet
den BUt eiller Giiltlgkeitsdauer bis zu drtli 
Jä.l'1feii. a.uBgestMlt und mussen dureh die 
öitliell Zltständige AusstäUUilgsaehörde des 
anderen Vertragsstaates vidiert werden. 

Auch . beziiglieh des Verkehrs mit Ti@rtm 
sinn genaue Vereinbanmgen getroffen worden. 

Schließlich Wird von nen beiden. Vertrags
staaten eme Gemii:iehte K.ommisBion eingesetzt 
m,it der Autgabe; eine geregelte AnWendung 
dieses Abkommens zu geWährleisten, die Ent:. 
wicklung des Kleinen GreIiZVet:KehtB Zu fÖt-

dern und alle Frflgen, die sich bei der Äus..; 
legung und Anwendung dieses AbkOmmens 
ergeben, zu behandeln. 

Der Ausschuß für V erfas~~Dgs- und :Roo~ts
angelegenheiten. hat die Vorlage in seinet 
Sitzung vom 27. Mai 1968 in Ver!iän:dllliig 
genommen und eitistiüünig beschlossen, dem 
Höben Hause zu empfehlen, den :Beschlüß 
des Nationalrates hieht zu beeiilSpl'uchen. 

Als Etg~bnis seiner Beratung stellt somit 
der Ausschuß für Verfa.s8Ilngs- und Rechts .. 
ange'lege:aheiten den Antrag, der Bu:ndesr8lt 
wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des N'ätidnaltäteä vom 
15. Mai 1968, betreffend ein Abkömmen ZWI
schen dei' Repub1ik Österreicli uiid.der Boziali
stischen Föderativen Republik Jügoslä.w1eii 
über den KleInen Grenzverkehr samt Aniageii, 
wird kein Einspruch erhöhen. 

Votsitzendet: nanka. Zum Wort hat sich 
H~lT BlUldasrat Dr. Palllitsch gemeldet. leh 
erteile es ihm. 

. Bundesra~, J?r. Pa~Utsch,«lVP)<:_ Herr Vor
sitzender I. Meine sehr geehrten Damen und 
Herren i. Hoher Bundesrat!. Das vorliegende; 
zur Debatte stehende Abkommen zwischen 
der )?öderativen Rep1J.bllk Jugosia~en ';lnd 
der Republik Österreich stellt den erfreulichen 
Schlußpunkt einer Entwicklung. zur Rege
lung des Kleinen Grenzverkehrs beider Staaten 
dar. Der Grundstein für dieses Abkommen 
wurde bereits im Jahre 1953 im sogenannten 
Gleichenberger . Ahkomme~ gelegt. < DaID:als 
hat man die Frage des Doppelbesitzes be· 
handelt und in einem Zusatzabkommen im 
Jahre 1960 unter anderem die gemischte 
österreichisch-jugoslawische Kommission ins 
Leben gerufen. in den .labren Hnj3/64 lÜld 
1965 wur~eh Andeftmgen dieses Abkommens 
durchgefiihrt, die bisherigen Bestiihmüngen 
erweitert und züsätiliche Edeiöhteriliigentur 
die Grenzhewohner beitier Staäten geschaffen. 

Das nÜi11nehr unifizierte AbkomPlen <nUt 
Weiteren Erleitlhtetungen stallt si0harlloh ölli 
Optittrl1ttl an Möglichk~itet1 dar t das d~li 

. GtöhZbewohnefu ru BesÖftjtülg ihrer perBÖfi .. 
lichen und WittscbMtlichen ßelänge ei~~ 
rärunt werden. kenllte. Ma.n ka.nn aueh Bic;,~r-' 
lieh a.nnenmen, däß das derzeit fiooh in Be~ 
rat'Wig steheäde Warenablmm,meft· hinlttl'!ht. 
lien des Kleinen. GreI:t.tV&tkeMs < glei~ht611B 
den beJ!tiindeten ErfONläftlissön enUtpretlhett 
wird. Beide VertragsteUewaren in attidliht~ 
li~hen ßeriltungoo. bemüht;dil3 FrBgefides 
Kleinen Grenzverkeh,rä im IfltereB~ der GrelUI
bewohner zu regeln. Obwohl eB sich hier uItl 
Partner mit V'ersehiedeneti ~chtB- lind Ge .. 
seIlschaftsordnungen hahdält; ifiUß man oe .. 
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Dr. Paulitseh 
sonders die große Bereitschaft hervorkehren, 
in nachbarlicher Sicht Regelungen herbei
zuführen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Gestatten Sie, daß ich in diesem Zusammen
hang einige Bemerkungen mache: 

Es ist nicht unbekannt, daß in Kärnten 
die Grenze gegenüber Jugoslawien manchen 
Belastungen ausgesetzt war. Vor fast 50 Jah
ren war sie heiß u.mkämpft, und nach dem 
Jahre 1945 bestand die Gefahr, daß sie neuer
lich in Diskussion gezogen wird. Es ist daher 
nur verständlich, wenn Kärnten an allen 
Fragen, die diese Grenze und die Belange 
der Grenzbevölkerung betreffen, in besonde
rem Maße Interesse zeigt. 

In Kärnten lebt heute eine Minderheit, 
die die Sprache des Nachbarstaates spricht. 
Österreich und Kärnten haben dieser Situation 
Rechnung getragen und versucht, alle Fragen 
auf kulturellem und schulischem Gebiet, die die 
Minderheit betreffen und deren Lösung zur 
Erhaltung ihrer Sprache und Kultur dient, 
im Einvernehmen und im Interesse der 
Minderheit zu regeln. 

Es ist daher kaum verständlich, wenn in 
letzter Zeit ein Vertreter der Minderheit 
über ein Gesetz Beschwerde führt, das allen 
slowenischen Kindern den Unterricht in ihrer 
Muttersprache ermöglicht. Unbegreiflich· ist 
aber die Tatsache, daß ein Österreicher mit 
slowenischer Muttersprache ein Gesetz wort
wörtlich als eine Kulturschande bezeichnet 
und feststellt, daß in dieser Situation die 
Selbsthilfe die einzige Lösung darstelle. Das, 
was Dr. Winko Zwitter, Lehrer an einer 
österreichischen Mittelschule, vor einiger Zeit 
weiters als ein kulturelles Unrecht bezeichnet 
hat, ist das Minderheitenschulgesetz 1959. 

Dieses Gesetz ermöglicht den Kindern slo
wenischer Eltern einen Elementarunterricht 
in Slowenisch oder Deutsch-Slowenisch. Seit 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes hat sich 
kein einziges Kind zum rein slowenischen 
Unterricht gemeldet. Von den 10.971 im 
Schuljahr 1967/68 in 96 Gemeinden des 
gemischtsprachigen Gebietes schulbesuchenden 
Kindern haben sich 1.538 Kinder zum zwei
sprachigen Unterricht angemeldet. Jedes slo
wenische Kind, auch wenn es sich um ein 
einziges an einer Schule handelt, erhält auf 
Grund dieses Gesetzes den Unterricht in seiner 
Muttersprache. Das Bereithalten dieser Mög
lichkeit erfordert von Österreich ein vermehr
tes Ausmaß an schulorganisatorischen Maß
nahmen und nicht zuletzt auch zusätzliche 
finanzielle Aufwendungen. Aus der Tatsaohe, 
daß nicht mehr Eltern ihre Kinder zum zwei
sprachigen Unterricht melden, kann die slo
wenische Minderheit nicht die angeführte 
Schlußfolgerung ziehen. 

Im Interesse des Ansehens Österreichs und 
seiner Bevölkerung dürfen solche Äußerungen 
nicht unbeantwortet bleiben, und daher habe 
ich mich veranlaßt gesehen, hier diese Fest
stellungen zu treffen. Eine solohe Gesinnung 
kann auch nicht dazu beitragen, ein nunmehr 
in vielen Jahren gewachsenes gegenseitiges 
Verständnis zwischen der Mehrheit und der 
Minderheit zu vertiefen. Jeder Österreicher, 
auch wenn er eine andere Muttersprache 
spricht, kann nicht nur Rechte beanspruchen, 
sondern muß auch Pflichten und Aufgaben 
gegenüber Österreich erfüllen. Selbsthilfe in 
welcher Art immer, wenn sie sich außerhalb 
der gesetzlichen Ordnung bewegt, ist zu ver
urteilen. Das Gespräch und das gegenseitige 
Verständnis sind Faktoren, die immer Posi
tives bringen. Österreich hat bewiesen, daß 
es viel Verständnis und Einfühlungsvermögen 
bei der Regelung der Minderheitenprobleme 
hatte. So wird es auoh in Zukunft sein. Nicht 
zuletzt beweisen dies positive und zustim
mende Äußerungen von maßgeblichen Per
sönlichkeiten Sloweniens und Jugoslawiens. 

Die Welt ist heute durch Verkehrsmittel 
jeder Art kleiner geworden. Damit wurde 
aber auch die Begegnung mit dem Nachbarn 
reger und intensiver. Das vorliegende Ab
kommen ist auch eine Bestätigung des Geistes 
der Zusammenarbeit und gibt den Grenz
bewohnern Österreichs und Jugoslawiens die 
Mögliohkeit zu einem weitgehend unbeschränk
ten Kontakt in allen Bereichen des täglichen 
Lebens. 

Ich kann daher wohl mit Sicherheit anneh
men, daß das Hohe Haus diesem Abkommen 
einstimmig seine Zustimmung geben wird. 

Meine Damen und Herren! Wir Kärntner 
freuen uns besonders, daß heute die Grenze 
gegen J ugosla wien eine friedliche geworden 
ist. Wir freuen uns aber auch, daß an dieser 
Grenze Menschen leben, die wissen, daß 
gegenseitiges Verständnis, Toleranz und Ach
tung der kulturellen und sprachlichen Gege
benheiten die Grundvoraussetzungen des ge
sellschaftlichen Zusammenlebens sind. Die 
Pflege der nachbarlichen Beziehungen über 
die Grenzen ist eine weitere Voraussetzung, 
die wir brauchen, wenn wir an etwas Größeres, 
wenn wir an das Europa von morgen denken. 
(Beifall bei der I) VP und bei Bundesr .. äten der 
splJ.) ,~ 

. Vorsitzender: Zum Wort hatsioh niemand 
mehr gemeldet. Ich erteile dem Berichterstatter 
das Schlußwort. - Er verzichtet. 

Bevor wir zur Abstimmung schreiten, darf 
ich recht herzlich in unserem Hohen Haus 
die Frau Bundesminister Rehor begrüßen. 
(Beifall bei der (JVP.) 
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Bei der Abstimmung besckliept der Bun- Bediensteten dea Dorotheums mit Anwart
desrat, gegen den GenekmigungibesckluP des schaft auf Ruhegenuß wird mit dem vorliegen:
Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. den Dorotheums-Bedienstetengesetz festge

legt. 
2. Punkt: Gesetzesbesch1uß des Nationalrates 
vom 15. Mai 1968, betreffend ein Bundesgesetz 
über die dienst- und besoldungsrechtliche Stel
lung der Bediensteten des Dorotheums (Doro
theums-Bedienstetengesetz) (58 der Benagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 2. Punkt 
der Tagesordnung: Gesetzesbeschluß des N atio
nalrates, betreffend ein Bundesgesetz über die 
dienst- und besoldungsrechtIiche Stellung' der 
Bediensteten des Dorotheums (Dorotheums
Bedienstetengesetz) : 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Seid!. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu refe
rieren. 

Berichterstatter Seidl: Hohes Haus! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Durch den 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
15. Mai 1968, betreffend ein Bundesgesetz über 
die dienst- und beaoldungsrechtliche Stellung 
der Bediensteten des Dorotheums, mit Kurz. 
titel als "Dorotheums-Bedienstetengesetz" be. 
zeichnet, erfolgt eine Neufassung der Rechte 
der genannten Bediensteten. Verschiedene 
Unklarheiten in den bisher geltenden Vor
schriften werden mit diesem Gesetz nun 
beseitigt. Darüber hinaus wird auch der 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes den in 
der Praxis bestehenden Gegebenheiten ange
paßt. 

So werden künftig die sogenannten Stunden
löhner, für deren Arbeitsverhältnisse das All
gemeine bürgerliche Gesetzbuch die einzige 
Grundlage war, obwohl diese Bediensteten 
ständig in diesem Betrieb beschäftigt sind, 
nunmehr auch unter die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes fallen. Die Einreihung dieses 
Personenkreises erfolgt in die nun neu geschaf
fene Verwendungsgruppe mit der Bezeich
nung "Hilfsdienst". 

Während bisher die Bezüge der Bediensteten 
des Dorotheums sich aus verschiedenen Kom
ponenten zusammensetzten und sich daduroh, 
vor allem bei Uberleitungsmaßnahmen, Schwie
rigkeiten ergaben, werden nunmehr die Gehäl
ter der einzelnen Bedienstetengruppen in 
übersiohtliohen Gehaltstabellen dargestellt. 
Auch wurden in Anlehnung an die einschlä.
gigen Vorschriften für die Bundesbediensteten 
die Uberstellungsbestimmungen für diesen 
Personenkreis erweitert. Somit sind auch auf 
diesem Gebiet des Dienst- und Besoldungs
rechtes für die Bediensteten des Dorotheums 
klarere Verhältnisse geschaffen. 

Auoh die sinngemäße Anwendung des Pen
sionsgesetzes 1965, BGBI. Nr. 340, auf die 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
angelegenheiten hat den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates vom 15. Mai 1968 in seiner 
Sitzung am 27. Mai 1968 einer Beratung unter
zogen und mich ermächtigt, den Antrag 
zu stellen, der Hohe Bundesrat wolle beschlie
ßen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 15. Mai 1968, betreffend ein Bundes
gesetz über die dienst- und besoldungsrecht
liche Stellung der Bediensteten des Dorotheums 
(Dorotheums-Bedienstetengesetz), wird kein 
Einspruch erhoben. 

Vorsitzender: Zum Wort ist niemand ge
meldet. Wir schreiten zur Abstimmung. 

Bei der Abstimmung wird der Antrag des 
Berichterstatters angenommen .. 

3. Punkt: GesetzesbeschluB des Nationalrates 
vom 15. Mai 1968, betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das Notarversicherungsgesetz 1938 
abgeändert und ergänzt wird (11. Novelle 
zum Notarversicherungsgesetz 1938) (59 der 

BeHagen) 

Vorsitzender: Wir gelangen nun zum 3. und 
letzten Punkt der Tagesordnung: 11. Novelle 
zum Notarversicherungsgesetz 1938. 

Berichterstatter ist der Herr Bundesrat 
Dr. Iro. Ich bitte ihn, zum Gegenstand zu 
referieren. 

Berichterstatter Dr. Iro: Herr Vorsitzender! 
Frau Minister! Herr Minister! Meine Damen 
und Herren! Die 11. Novelle zum Notar
versicherungsgesetz 1938 enthält Bestim
mungen hinsichtlich der Unfall- und Pensions
versicherung der Notare und Notariatskandi
daten. 

Wie in der 21. Novelle zum ASVG., in der 
17. Novelle zum GSPVG. und in der 11. No
velle zum LZVG. tritt nunmehr auch im 
Bereioh der Notarversicherung durch Ände
rung der Ruhensgrenzen eine Lockerung der 
Ruhensbestimmungen ein. 

Der vorliegende Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates sieht auoh nooh eine N euregelung be
züglioh des Sterbegeldes, der Leistung von 
Sonderzahlungen und der Anerkennung von 
Beitragszeiten vor. Außerdem werden zwei 
Redaktionsfehler beseitigt. 

Nicht unerwähnt sei, daß die Versicherungs
anstalt des österreichischen Notariates aktiv 
und der Staat in keiner Weise finanziell 
beteiligt. ist. 
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Dr. Iro 
Ntimens des ~~8 ffit' w!ttfchm'tHc-IIe' Neulfldhl tIM lfemeti ~ntbrtf(;ter de~ "tor

An-ge-legenhelteri stelle foh den httttg, der' §iÜeIidött 868' B~1&8 sowie &r !"N~i 
Buitdesrat wölle gelJeti: den v()tHb'~.enden Ge.: S'c1itif6fü1ttet tilitl tier zwei Ordnet ftt· (Jä.s 
set~eBbeschluß des Nationalrates keinen Bitt: zweite Halbjahr 1968. 
spruch erheben. Die: T~br8.itb.rl§ Wirft vorltM'Bi6htlUfIt iiocli 

VtmitZencfer: Zttirl Wart Hat fficli ttieDfitid tim 8bleM "fotBgMi tlt erweitMii ge'ihj tlie: biS 
gemeldet. Wir scliieiterl ziir AlYStiminitDg: d6m v6n 8eil BlmäeNf~udeliW8erl ftmt; 

Bti dir il.bStimmwj#;g'< Wifil tkf A1Jif~JJ dtrA g.61eftitht tM.~8b~t ~ 'Wfitd6'li. :Bille sdle1re 
lJericTtterstidters iUtg'Ml:omm€1l. ~ Bt*etiMu.~ <iM T~~OitliHm~ ifflß ~tft.if,B 

§ 27 Abs. E der GeschiftsordJ;Lung am Beginn 
Vorsitzender: Die Tagesordnung ist er! 

schöpft: 

Die iiätJhktä Sittting des Bh~Bt8Mlf })e.! 
rttfö ioh fät tleh 26'.. Jimi i968{ 9 11hr, mit 
folgender Tage'gdtdming em: 

dM iiäelHltMi: Sitfifig fies :Btmd6ifMi6~ zu 
lie!e1lii€lJbn ätffli; 
". :bieioriii~8ieli~iicii ietzi~.ri.$iizüngen in ruesef 
Session weiaen im to. lind 11. iüii stättfiiiBäii. 

Die Sit~ung 1st geschiossen. 

SChlö.& a~ Siflrlng: 9 Uhr 30 Minuten 
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